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Es ist tatsächlich so, dass du die 4 Jahre nach Beendigung der Probezeit warten musst, bis du
dich auf eine A15-Stelle bewerben kannst. Ich habe das gerade selbst und meine 4 Jahre sind
gerade um. Nun warte ich auf die Stellenausschreibung. Ich mache die Tätigkeit Bereichsleitung
seit 2018.

Ich habe gehört, dass zB Köln das auch so macht, dass man sich eher bewerben kann und dann
eben erst die Urkunde bekommt (und die Besoldung), sobald man die Voraussetzungen erfüllt.
Ich kenne einen Schulleiter dort, der mir das so berichtet hat. Bei mir in Arnsberg ist das aber
nicht so üblich. Hör dich doch mal für Düsseldorf um. Vielleicht weiß Bolzbold auch mehr.

Das Jahr Wartezeit, das dein Schulleiter meint, gilt für Bewerber, die die 4 Jahre nach Probezeit
schon überschritten haben. Das alles kannst du in der Laufbahnverordnung nachlesen.
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